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Kleine Anfrage 2361 
 
des Abgeordneten Wolfgang Jörg   SPD 
 
 
 
Altersteilzeit bei Erzieherinnen und Erziehern 
 
 
 
Durch das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) wurden die Personalkosten 
für Kindertageseinrichtungen bisher spitz abgerechnet. Dabei wurden die Regelungen zur 
Altersteilzeit bei Erzieherinnen und Erziehern berücksichtigt. 
 
Zum 01.08.2008 tritt das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft. Dadurch werden die Kinder-
tageseinrichtungen in NRW künftig pro Kind pauschal bezuschusst. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Inwieweit wurden bei der Festlegung der Pauschalen bestehende Altersteilzeitverträ-

ge berücksichtigt? 
 
2. Werden Sonderregelungen mit den betroffenen Beschäftigten und Trägern verein-

bart? 
 
 
 
Wolfgang Jörg 
 


